LWL-Behindertenhilfe Westfalen

- Merkblatt Persönliches Budget -

- Stand 01.11.2007 -


[image: image12.jpg]



Das Persönliche Budget

[image: image1.wmf]Ich habe von Ihnen einen Antrag auf ein Persönliches Budget erhalten. Dieses Merkblatt soll Ihnen eine erste Hilfestellung

geben und Sie über die weiteren Schritte informieren.
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Ihr Antrag wird von speziellen Fachkräften des LWL, den Hilfeplanern bearbeitet. Ihr zuständiger Hilfeplaner oder Ihre zuständige Hilfe-planerin möchte Sie kennen lernen und wird Sie zu einem Gespräch einladen. Der Ort und der Termin wird Ihnen noch mitgeteilt. Lange Anfahrtswege entstehen nicht, da das Gespräch in der Nähe Ihres Wohnortes stattfindet. Zum Gespräch können Sie eine Person Ihres Vertrauens mitbringen.  Der für Sie zuständige Hilfeplaner oder die für Sie zuständige Hilfeplanerin wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Wer für Sie zuständig ist, entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung. 
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Im Gespräch schildern Sie, welche Hilfen und Unterstützung Sie benötigen und wie Ihnen das Persönliche Budget dabei helfen soll. Ein Teil der Hilfen, die Sie brauchen, kann nur durch professionelle Dienste  erbracht werden.  Hierzu sind spezielle Unterlagen auszufüllen, die den Anbietern vorliegen. Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Anbieter auf, der die Hilfe leisten soll, und füllen Sie mit diesem zusammen die benötigten Unterlagen aus. Der Anbieter sendet mir die Unterlagen zu.
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Das Ergebnis des Gespräches wird in einem Vertrag festgehalten, der Zielvereinbarung. Ein Muster habe ich beigefügt. Die Ziel-vereinbarung besteht aus dem allgemeinen Teil I  und dem individuellen Teil II. Teil II wird im Anschluss an das o. a. Gespräch mit Ihnen gemeinsam ausgefüllt. Lesen Sie sich bitte die Zielvereinbarung aufmerksam durch, sie ist Grundlage eventueller Sozialhilfeleistungen. 
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Am Ende des Gespräches erhalten Sie eine Entscheidung ob und wie Sie ein Persönliches Budget erhalten. 

weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf der Rückseite
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Das Persönliche Budget darf nicht teurer sein, 

als wenn der LWL alle notwendigen Hilfen direkt 

bezahlen würde.
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Manchmal werden Sie für das Persönliche Budget Beratung gebrauchen (Budgetassistenz). Beratungsangebote werden von zahlreichen Vereinen und Selbsthilfegruppen kostenlos angeboten. Entstehen trotzdem Beratungskosten,  sind diese Kosten aus dem Gesamtbudget zu bestreiten.
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Stellen Sie im Rahmen eines Persönlichen Budgets Personen ein, sind Sie ein Arbeitgeber. Ihre Beschäftigten sind grundsätzlich 

steuer- und versicherungspflichtig und müssen von Ihnen über die Krankenkasse bzw. das Finanzamt gemeldet werden. Minijobs mit

 einer mtl. vereinbarten Entlohnung von bis zu 400,00 € sind bei der

  Mini-Job-Zentrale der Knappschaft (Tel. 08000 200504) zu melden.
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Grundsätzlich sollten Sie mit dem Persönlichen Budget auskommen. Stellen Sie fest, dass das Budget nicht reicht, z. B. wenn die Person die Sie beschäftigt haben erkrankt ist und eine Ersatzkraft beschafft werden muss, machen Sie keine Schulden, sondern sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Hilfeplaner oder Ihrer Hilfeplanerin.
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Müssen Sie in einem Monat Zahlungen für mehrere Monate leisten,  

z. B. die vorschüssige Zahlung von jährlichen Mitgliedsbeiträgen für  einen Verein, können Sie einen Vorschuss erhalten. Der Vorschuss wird mit den Zahlungen der Folgemonate so verrechnet. Ein Vorschuss bedarf der vorherigen Zustimmung des LWL und ist im

  Regelfall nur einmal im Kalenderjahr möglich.
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Erhalten Sie Leistungen vom LWL, benötige ich Ihre aktuelle Bankverbindung. Bringen Sie diese bitte zum Gespräch mit. 
